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Stadt Seßlach 
 

 

Beschlussvorlage 
Kä/018/2017 

Sachgebiet 

Kämmerei 

Sachbearbeiter 

Herr Leppert 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Stadtrat 21.11.2017 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Beratung und Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 
 
Anlagen: 

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 
Verwaltungshaushalt 
Vermögenshaushalt 
Erste Nachtragshaushaltssatzung 2017 

Der Vorschlag der Verwaltung für die erste Nachtragshaushaltssatzung 2017 ist als Anlage 
beigefügt. 
Im Nachtragshaushalt werden nur die Haushaltsstellen berücksichtigt, bei denen sich 
Veränderungen zum Ursprungsplan ergeben. 
Vorgesehen sind insbesondere Verschiebungen innerhalb des Vermögenshaushalts, da einige 
Maßnahmen auf Grund der Auslastung der Fachfirmen nicht oder nur zum Teil ausgeführt werden 
konnten, andererseits jedoch andere, im Ursprungshaushalt noch nicht vorgesehene Maßnahmen. 
Eine weitere, große Verschiebung ist die Position Straßensanierungen, die bisher im 
Vermögenshaushalt veranschlagt war, was haushaltsrechtlich jedoch nicht zulässig ist und 
Sanierungsmaßnahmen, wie wir sie durchführen, als Straßenunterhalt gelten und 
Unterhaltsmaßnahmen immer im Verwaltungshaushalt zu verbuchen sind. Im Vermögenshaushalt 
zu verbuchende Straßensanierungen wären ausbaubeitragspflichtige Maßnahmen. 
Die Nachtragshaushaltssatzung wird rückwirkend zum 01.01.2017 beschlossen. 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
Die erste Nachtragshaushaltssatzung mit ihren Bestandteilen wird gemäß dem Vorschlag der 
Verwaltung beschlossen. 
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